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Umstellung der BVD-Untersuchung auf serologische Überwachung 
 

Sehr geehrter Rinderhalter, 

die Landesdirektion Sachsen hat am 13. Juli 2023 die Allgemeinverfügung zur Überwachung der 
Aufrechterhaltung des Status „frei von Boviner Virus Diarrhoe (BVD)"/ Umstellung auf die serologi-
sche Überwachung der sächsischen Rinderbestände – Phase 1 durch öffentliche Bekanntma-
chung im Sächsischen Amtsblatt Nr. 28 verkündet. 

In Zukunft sollen die Rinder in BVD-freien Gebieten serologisch auf das BVD Virus untersucht wer-
den. Die herkömmliche Untersuchung mittels Ohrstanze wird dann entfallen. Da in Sachsen jedoch 
in einer Vielzahl der Rinder haltenden Betriebe die BVD-Impfung zum Schutz der Tiere vor einer 
Infektion umgesetzt wurde und häufig die Einzeltierbezogene Impfdokumentation im HI-Tier nicht 
hinreichend eingepflegt wurde, ist die Umstellung auf rein serologische Untersuchungsverfahren 
derzeit noch beeinträchtigt. Aus den benannten Gründen soll das BVD-Überwachungskonzept auf 
betrieblicher Ebene in zwei Phasen umgestellt werden. 

In der ersten Phase ist weiterhin jedes Kalb, nicht später als 20 Tage nach der Geburt, mittels 
Ohrstanze auf BVD zu untersuchen. Zeitgleich wird der serologische Herdenstatus ermittelt. Dafür 
bestimmt das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) auf Anzeige des Rinderhal-
ters hin, unter Beachtung der epidemiologischen Situation das betriebsspezifische Untersuchungs-
verfahren. 

Das Formular zur Anzeige zur Ermittlung des serologischen Herdenstatus BVD – Phase 1 senden 
wir Ihnen beiliegend zu. Dieses Formular finden Sie auch unter folgendem Link auf der Internet-
seite des Landratsamtes: https://www.landkreis-zwickau.de/detail?type=VB&id=1721 
(Landkreis Zwickau-Service-Verfahren und Ämter-U-Untersuchungspflicht in Rinderbeständen) 
oder per QR-Code. 
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Falls Sie auf die serologische BVD-Untersuchung Ihres Rinderbestandes umstellen wollen, 
senden Sie dieses Formular bitte ausgefüllt an uns zurück. Betriebsbezogen erfolgt dann die 
Festlegung des geeigneten BVD-Untersuchungsverfahrens. 

  

Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne an. 

  
 
 


